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Einleitung

Schließen zwei Personen einen Vertrag, so sind sie in den seltensten Fällen völlig
frei von jeglichen Zwängen oder Einflüssen. Je nachdem, wie dringend der Ver-
tragsgegenstand benötigt wird, wie viele Ressourcen der Partei zur Verfügung stehen
oder wie geschickt sie sich anstellt, kann sie ihre Interessen besser oder schlechter
verfolgen. Seine Position und Fähigkeiten zum eigenen Vorteil auszunutzen zu
können, ist grundsätzlich Teil eines jeden Vertragsschlusses und wohl von den
meisten Rechtsordnungen anerkannt. Dieser Vertragsfreiheit werden aber in be-
stimmten Fällen Grenzen gesetzt, wenn eine Partei ihre Position über Gebühr und
damit zum Nachteil der anderen Partei ausnutzt. Ein solcher Fall liegt möglicher-
weise vor, wenn eine Partei ihre persönliche Beziehung zum Vertragspartner dazu
ausnutzt, einen Vertrag zu erlangen, den die andere Partei sonst nicht geschlossen
hätte. Mit diesemAusnutzen vonNäheverhältnissen befasst sich die folgende Arbeit.

§ 1 Tatsächliche und rechtliche Ausgangslage

A. Sachproblem

Rechtsgeschäfte können nicht nur zwischen rein geschäftlich verbundenen Per-
sonen geschlossen werden, sondern auch zwischen sich persönlich und emotional
nahestehenden Personen. Solche Näheverhältnisse können beispielsweise zwischen
Ehegatten oder in nichtehelichen Lebensgemeinschaften bestehen, im Eltern-Kind-
Verhältnis oder zwischenweiter entfernten Verwandten. Außerdem können derartige
Näheverhältnisse bei bestimmten Berufsgruppen auftreten, für die ein besonderes
Vertrauensverhältnis charakteristisch ist: zwischen Arzt und Patient, Rechtsanwalt
und Mandant oder Geistlichem und Gläubigem. Jene Beziehungen sind oft von
großemVertrauen, teils auch Respekt zwischen den Beteiligten geprägt und zugleich
häufig dadurch charakterisiert, dass ein Beteiligter dem anderen Teil überlegen ist.
Diese Überlegenheit kann aus dem Alter, der Lebens- und Geschäftserfahrung oder
der Angewiesenheit der schwächeren auf die stärkere Person resultieren. Daher kann
es vorkommen, dass die Beteiligten ein Rechtsgeschäft abschließen, auf das sich der
schwächere Teil nur wegen der emotionalenNähe zum stärkeren Teil einlässt. Solche
Fälle, in denen die stärkere Partei das zwischen den Parteien bestehende Nähever-
hältnis zu ihren Gunsten instrumentalisiert, sind weder speziell ein Phänomen ver-
gangener noch der heutigen Zeiten. So sind aus der deutschen Rechtsprechung



gleichermaßen Fälle zu Beginn des 20. Jahrhunderts1 als auch aus der jüngeren Zeit
bekannt.2

Wird der schwächeren Partei bewusst, dass ihr Vertragspartner die zwischen ihnen
bestehende Beziehung ausgenutzt hat, und emanzipiert sie sich von der stärkeren
Partei, stellt sich für die schwächere Partei die Frage, ob sie an den ungewollten
Vertrag gebunden bleibt.

B. Rechtslage in den Vergleichsrechtsordnungen

Dem deutschen Recht sollen in dieser Arbeit insbesondere das französische Recht
und die europäischen Modellregelungen Principles of European Contract Law
(PECL), Draft Common Frame of Reference (DCFR) und Common European Sales
Law (CESL) gegenübergestellt werden. Diese Vergleichsrechtsordnungen widmen
sich dem Sachproblem in offensichtlicherer Weise als das deutsche Recht.

I. Deutschland

Im deutschen Recht begegnet die Rechtsprechung derartigen Fallgestaltungen
meist mit § 138 Abs. 1 BGB. Die schwächere Partei kann sich danach im Wesent-
lichen vom Vertrag lösen, wenn sie sich in einer durch die Beziehung bedingten
Schwächeposition befand, der Vertragspartner davon wusste und der geschlossene
Vertrag für die schwächere Partei nachteilig ist.

Die Rechtsprechung muss dabei auf § 138 Abs. 1 BGB als Generalklausel zu-
rückgreifen, weil andere Lösungen nicht möglich sind. Besonders an den obigen
Fallkonstellationen ist, dass die stärkere Partei der schwächeren oft kein bestimmtes
Übel, auf das sie Einfluss zu haben vorgibt, androht. Daher kann die schwächere
Partei meist nicht wegen Drohung anfechten.3 Eine analoge Anwendung von § 123
BGB auf andere, drohungsähnliche Beeinflussungen hat der BGH abgelehnt.4 Auch
eine Täuschung liegt oft nicht vor, weil die stärkere Partei bei der schwächeren keine
Fehlvorstellung erzeugt. Weiter erfasst auch § 138 Abs. 2 BGB das Ausnutzen von
Näheverhältnissen in der Regel nicht, weil beim Ausnutzen eines Näheverhältnisses
keiner der Schwächezustände des § 138 Abs. 2 BGB – Zwangslage, Unerfahrenheit,
Mangel an Urteilsvermögen oder erhebliche Willensschwäche – vorliegt.5

1 RG JW 1937, 25; vgl. für weitere Fälle Kempermann, Unlauteres Ausnutzen von Ver-
trauensverhältnissen, S. 104 f., 109.

2 Etwa OLG Hamm, NJW 2017, 576; OLG Bremen, Urt. v. 2.10.2019–1 U 12/18; OLG
Celle, NJW 2021, 1681.

3 Eindrücklich illustriert das die Entscheidung KG, NJW 2001, 903, 905.
4 BGH NJW 1988, 2599, 2601.
5 Siehe OLG München, Urt. v. 19.03.2014–20 U 5031/13, Rn. 73 ff. (zitiert nach juris).
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Daneben kennt das deutsche Recht mit § 14 HeimG bzw. den entsprechenden
landesrechtlichen Regelungen für die Ausnutzung eines Näheverhältnisses zwischen
einem Heimbewohner und den ihn betreuenden Personen ein besonderes Zuwen-
dungsverbot. Heimbewohner können danach unentgeltliche Zuwendungen oder
entgeltliche Zuwendungen mit einem Missverhältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung an eine im Heim tätige Person nur im Fall einer Ausnahmegenehmigung
wirksam vornehmen.

II. Frankreich

Der französische Gesetzgeber hat im Zuge der Schuldrechtsreform von 2016 mit
Art. 1143Code civil (CC) ein Anfechtungsrecht zugunsten der Partei geschaffen, die
in ihrer Abhängigkeit zum Vertragspartner von diesem ausgenutzt wurde. Dieses
Lösungsrecht nimmt also explizit die Abhängigkeit als Schwäche, die aus einem
Näheverhältnis resultieren kann, in Bezug.

Weiter kennt das französische Recht seit demAncien Régime in weitaus größerem
Umfang als das deutsche Recht Zuwendungsverbote zulasten von Angehörigen
bestimmter Berufe.6Diese sind heute inArt. 909 ff. CC und inArt. L. 116–4Code de
l’action sociale et des familles (CASF) niedergelegt und betreffen neben pflegenden
und gepflegten Personen auch das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten, Be-
treuern und Betreuten sowie Gläubigen und Geistlichen. Sie verbieten unentgeltliche
Zuwendungen der geschützten Personen an die Angehörigen der genannten Berufe.

III. Modellregelungen

Bei den angesprochenen Modellregelungen handelt es sich um wissenschaftliche
Modellgesetzbücher, mit denen ein Restatement der europäischen Rechtsordnungen
und in manchen Fällen auch die Neuregelung bestimmter Konstellationen angestrebt
wurde.7 Es handelt sich um Textstufen, die jeweils aufeinander aufbauen.

In Art. 4:109 PECL, II.–7:207 DCFR und 51 CESL ist ein Anfechtungsrecht für
den Fall vorgesehen, dass die stärkere Partei das Vertrauen oder die Abhängigkeit der
schwächeren Partei zu ihr ausnutzt, um selbst einen besonderen Vorteil zu erlangen.
Die Modellregelungen nennen daher mit dem Vertrauen und der Abhängigkeit sogar
zwei konkrete Schwächen, die aus der Beziehung der Parteien resultieren können.

6 Lévy/Castaldo, Histoire du droit civil, S. 1418.
7 Schmidt-Kessel (Hrsg.), Der Gemeinsame Referenzrahmen, S. 15, 19 f.

§ 1 Tatsächliche und rechtliche Ausgangslage 27

http://www.duncker-humblot.de
http://www.duncker-humblot.de



